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BUBDESMINISTERIUM FtJR 
LAND-U,ND FORSTWIRTSCHAFT 

--~~-----------------. ~. .. 
- .. . 

Zl" .36.155-G/69 

'::-:' 

.~/tJJ'1 A.B.:, Wien, ~,26. März 1969 

zu 1't'6.5/rJ. ..•. , , ' 
rrjß,. tim 2 6.~1ge9 " .'. . ... : : ' 

, ' B e a n t wort u n g 

der schriftlichen Anfrage der Abgeord:o.eten zum Nati,onalrat' PAY,' 
ZINGLER und Genossen (SPÖ), Nr. 1165/J vom 6. März ,1969 betref­
fendEinfuhrsperre von Frischfleisch aus Jugoslawien~ 

Anfrage: . 

1. 'Welche Gründe sind dafür maßgebend, daß das·Verbot der Einfuhr' 
von Frischfleisch aus Jugoslawien bis 'jetzt noch nicht aufgeho-

,ben wurde, obwohl der Grund für die Erlassungdes seinerzeiti­
gen Verbotes, nämlich das Auftreten der Maul- und ':Klaue'nseuche " 
in den jugoslawischen Grenzgebieten weggefallen ist?· 
.~. - .' .. . . 

2. Sind,Sie, Herr Minister~bereit, das Verbot der Einfuhr von 
1rtschfleisch aus Jugoslawien unverzüglich aufzuheb'en und die 

",E:infullr i~' selben Umfang wie VOl! de.r Erlassungdes Verbote~':' zu 
. - . ". . 

geneh!nigen·, ~ die Wirtschaft der an sich notleidenden' 'Grenz:" " 
gebiete vor möglichen schweren Schädigungen zu bewahren?' 

. ! • . 

Antwort: 

--,.' ..... 
Nachdem Anfang November des'vergangenen Jahres 'aus Jugosla-' 
'. " 

wien Maul- und Klauenseuchefälle gemeldet wurden, mußte das Buh-
de~mlri.isterium für Land .... und Forstwirtschaft zur Verhinderung 

, einer SeucheneinschlepPuIig sofortige Gegenmaßnahmen vorsehen. 
'. . ".' .. 

Es wurde 'daher, ne~en sorstigen veterinärpolizeilichen Maßnahmen, 
mit Kundmachung vom 8.11.1968 eine Einfuhrsperre gegenüber diesem 
Nachbarstaat verfügt. Die,s hatte U.a. zur Folge, daß weder Klauen-, " " --' . 

tiere noc1? Frischfleisch oder zuhereitetes Fleisch (einschließlich 
Wurstwa~en) von solchen Tieren, noch Heu, Stroh usw.nach Öster­
re:i,cheingeführt werden durften. 

" , Mit dem Erlöschen der Maul- und Klauenseuche in Jugoslawien 
war die unmittelbare SeuchEmgefahr gegenüber diesem Staat wE)gge­
fallenoDasBundesministerium,für Land-,und Forstwirtschaft hat 
daher mit Wirkung vom 18.12.1968 die Sperre aufgehoben. Um aber' 
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einem,Sicherheitsbedürfnis, das in der damals und auch heute noch 
gegebenen allgemeinen Seuchensituation gelegen ist, zu entsprechen, 
mußten veterinäre Beschränkungen, wenn auch im begrenzten Rahmen, 
gegenüber Jugoslawien weiterhin. aufrechterhalten und gegenüber den 
übrigen Staate,n .Europas neu verfügt werdeno Zum besseren Verständ­
nis hiezu eine kurze Bemerkung: 

.' '" 

Die Maul- und Klauenseuche ist eine Tierseucl1e, die häufig die 
Tendenz zeigt, zyklusartig mit Zwischenräumen von mehreren Jahren. 
aufzutreten und sich dann fallweise über einen ganzen Kontinent. 
auszubreiten. In einem solchen Seuchenzyklus .scheint sich derzeit 
Eur.opa zu befinden; so herrscht die Seuche in Frankreich, der Bun­
desrepublik Deutschland (Bayern), in Italien, Griechenland, Polen 
und in der ,UdSSR. Da die Seuchenausbreitung mit der zunehmenden 
Motorisierung und Internationalisierung des Verkehrs begünstigt 
wird, muß mit ihrem jederzeitigen 'Übergreifen auf w6i te-re Staaten 
Europas gerechnet werden. Es ist daher ve'rständlich, daß die noch 
verschont gebliebenen Staaten alle notwendigen Vorkehrungen tref-

f .fen - es sind dies insbesondere Schutzimpfungen in den Grenzgebie-
ten und Einfuhrsperren - um eine Seucheneinschleppung in ihr Ge­
biet hintanzuhalten. 

Österreich ist seit Jahren dank der Wachsamkeit und des verant-. 
wortungsbewußten HandeIns der Veterinärbehörden frei von Maul- und 
Klauenseuche. Schutzimpfungen im Gr~nzbereich sind aber zur Abschir­
mung der gesunden, inländischen Klatientierbestände gegenüber dem 
verseuchten Ausland allein nicht ausreichend, es müssen vielmehr 
auch M~ßnahIIien und Kontrollmöglichkeiten vorgesehen werden, die 
mi't der EinfUhr'ul1mitt~lbar zusammenhängen; dies auch dann, wenn 
etw.a ein An~ainersta:at-~~radenicht verseucht ist, denn maßgebend 
ist für Österreich die-gesamteuropäische Seuchensituation~ Da nun 
international erwiesen' ist, daß die Maul- und Klauenseuche nicht 
nur 'durch die Einfuhr von Tieren, sondern auch von Fleisch, vor 
allem im nicht zubereiteten Zustand', verschleppt werden kann, muß 
solchen Gefahren durch veterinärpolizeiliche Vorkehrungen einschI ... 
entsprechender Kontrollen begegnet 'werden. Es ist dabei nic.ht ent-

; scheidend, ob im einen. oder anderen ausländischen Staat die Seuche 
offiziell als erloschen erklärt ist, denn die Seuchengefahr ist ja~ 
großräumig gesehen, weiterhin existent. 

1108/AB XI. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 4

www.parlament.gv.at



.. 

- 3 -

Die dargelegten Gründe habe,n .s,ohin zur Erlassung. der gegenüber 
. . . ~ . 

allen Staaten Euröpas gel tenderi Kundmachung vom 18 ,,'12 •. 1968 geführt 0 - . , 

Sie untersch~idet sich von der vorangegan~enen im w~sentlichen da­
durch, daß Einfuhren unter den sonst vorgesehenen veterinärbehörd:­
lichenVorschreibungen grundsätzlich zug~lassen sind, und nur mehr 
das unkontrollierteMitführen bzw. Mitnehmen von Frischfleisch, 
aus welchem Staate es immer auch kommen mag, über die Grenze unter-

. ".' 

sagt ist. Ich übersehe nicht, daß dies in der Praxis für die Be-:-
troffenen gewisse Nachteile mit sich bringen mag, die Veterinär:-

. behörden können aber im Bewu&ein ihrer Verantwortung auf derartige' 
vorbeugende Maßnahmen nicht verzichten. Was im übrigen an Lockerun-:­
gen vertreten werden konnte, wurde vorgesehen. So dürfen zuberei­
tetes Fleisch (z.B. im gebratenen und geselchten Zustand) sowie . . . . 

Würste und Fleischkonserven im: Reiseverkehr und im kleinen Grenz­
verkehr in beschränkten Mengen ohne jede veterinärbehördliche Vor­
schreibung mitgeführt werden; die Einfuhr von Geflügelfleisch wird 
durch die Kundmachung überhaupt nicht berührt. 

Zu '2: 

Bei der von mir schon beschriebenen, für Österreich noch immer 
gefährlichen gesamteuropäischen S~uchensituation sehe ich mich im 
Interesse des Schutzes der einheimischen Klauentierbestände und 
im Interesse des Schutzes der menschlichen Gesundheit derzeit nicht 
in der Lage, die mit der gegenständlichen Kundmachung verfügten 
veterinärpolizeilichen Beschränkungen aufzuheben. Eine Aufhebung 
bzwo Lockerung kann ich erst dann verantworten, wenn die allgemei­
ne Seuchenlage dies gestattet. Für den Fall möglicher Erleichterun­
gen nehme ich in Aussicht, Frischfleisch im Rahmen des kleinen 
Grenzverkehrs unter Verzicht auf eine formelle Bewilligung zur Ein­
fuhr zuzulassen; aus Kontl'ollgründen muß aber solches Fleisch von 

o einem Veterinärzertifikat begleitet sein. Einzelheiten über eine 
möglichst einfache Abwicklung der Kontrolle werden von der öster­
reichischen und der jugoslawischen Zentralveterinärbehörde verein­
barto 

Die gegenständliche Kundmachung findet in den Bestimmungen des 
Tierseuchengesetzes ihre volle.Deckung. Auf Anordnungen dieser Art 
nimmt im übrigen auch das Abkommen über den kleinen Grenzverkehr 
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Bedacht •. pieses". bestilmilt· nämlich uo a., daß Einfuhrverbote und Be­
schränkungen aus Grunden der Gesundhei ts- und der Veterinärpolizei, 
unberührt bleiben. 

Erwähnen, möchte ich noch, daß die angeordneten Veterinärmaß­
nahmen nach meiner Auffassung eine ins'Gewicht fallende Schädigung 

der Wirtschaft nicht nach sich ziehen können. Im übrigen aber muß 
bei allem Verständnis .:für die Bedürfnisse der Grenzbevölkerung eine 
Interessenabwägung letztlich doch den Werten, die mit den angeord­
neten Maßnahmen geschlitzt werden (menschliche Gesundheit und seu­
chenfreie' Tierbestände) ,. den Vorrang gebe'n. 

Der Bundesminister: 

, i 
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